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BVerfGE 138, 296 – Kopftuch III (Lehrerin und
Sozialpädagogin)

Art. 4 I, II GG
• Sachlicher Schutzbereich: Grenze der subjektiven Bestimmung (Plausibilitäts-

kontrolle: geistiger Gehalt, äußere Erscheinung)
• Schranke: „Kopftuchverbot“ bei nur abstrakter Gefahr unangemessen, son-

dern hinreichend konkrete Gefahr erforderlich

Leitsätze
1. Der Schutz des Grundrechts auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit (Art. 4
Abs. 1 und 2 GG) gewährleistet auch Lehrkräften in der öffentlichen bekenntni-
soffenen Gemeinschaftsschule die Freiheit, einem aus religiösen Gründen als
verpflichtend verstandenen Bedeckungsgebot zu genügen, wie dies etwa durch
das Tragen eines islamischen Kopftuchs der Fall sein kann.
2. Ein landesweites gesetzliches Verbot religiöser Bekundungen (hier: nach § 57
Abs. 4 SchulG NW) durch das äußere Erscheinungsbild schon wegen der bloß
abstrakten Eignung zur Begründung einer Gefahr für den Schulfrieden oder die
staatliche Neutralität in einer öffentlichen bekenntnisoffenen Gemeinschafts-
schule ist unverhältnismäßig, wenn dieses Verhalten nachvollziehbar auf ein als
verpflichtend verstandenes religiöses Gebot zurückzuführen ist. Ein angemesse-
ner Ausgleich der verfassungsrechtlich verankerten Positionen – der Glaubens-
freiheit der Lehrkräfte, der negativen Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der
Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern, des Elterngrundrechts und des staat-
lichen Erziehungsauftrags – erfordert eine einschränkende Auslegung der Ver-
botsnorm, nach der zumindest eine hinreichend konkrete Gefahr für die Schutz-
güter vorliegen muss. << 297 >>
3. Wird in bestimmten Schulen oder Schulbezirken aufgrund substantieller Kon-
fliktlagen über das richtige religiöse Verhalten bereichsspezifisch die Schwelle zu
einer hinreichend konkreten Gefährdung oder Störung des Schulfriedens oder
der staatlichen Neutralität in einer beachtlichen Zahl von Fällen erreicht, kann
ein verfassungsrechtlich anzuerkennendes Bedürfnis bestehen, religiöse Bekun-
dungen durch das äußere Erscheinungsbild nicht erst im konkreten Einzelfall,
sondern etwa für bestimmte Schulen oder Schulbezirke über eine gewisse Zeit
auch allgemeiner zu unterbinden.
4. Werden äußere religiöse Bekundungen durch Pädagoginnen und Pädagogen
in der öffentlichen bekenntnisoffenen Gemeinschaftsschule zum Zweck der
Wahrung des Schulfriedens und der staatlichen Neutralität gesetzlich untersagt,
so muss dies für alle Glaubens- und Weltanschauungsrichtungen grundsätzlich
unterschiedslos geschehen. << 298 >>
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Bundesverfassungsgericht, Beschluss des Ersten Senats vom 27. Januar 2015 –

1 BvR 471, 1181/10

Zum Sachverhalt << 299 >>

A.

[[ 1 ]] Die Verfassungsbeschwerden betreffen gerichtliche Entscheidungen
über arbeitsrechtliche Sanktionen (Abmahnung und Kündigung), die der
Arbeitgeber der Beschwerdeführerinnen, das Land Nordrhein-Westfalen,
gegen sie ausgesprochen hat, weil sie sich als Angestellte an öffentlichen
Schulen weigerten, im Dienst das sogenannte islamische Kopftuch bezie-
hungsweise eine als Ersatz hierfür getragene Wollmütze abzulegen. Beide
Beschwerdeführerinnen sind Musliminnen. Die Beschwerdeführerin zu I.)
ist als angestellte Sozialpädagogin, die Beschwerdeführerin zu II.) war als
angestellte Lehrerin beschäftigt. Die Verfassungsbeschwerden stellen zu-
gleich mittelbar die in Nordrhein-Westfalen nach der Entscheidung des
Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 24. September 2003
(BVerfGE 108, 282) erlassene gesetzliche Regelung über die Zulässigkeit
und die Grenzen religiöser Bekundungen durch im Schulwesen beschäftigte
Personen zur verfassungsrechtlichen Prüfung. Diese ist Grundlage der in
den fachgerichtlichen Ausgangsverfahren überprüften arbeitsrechtlichen
Maßnahmen.

I.
[[ 2 ]] Die in Rede stehende Vorschrift des § 57 Abs. 4 des Schulgesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG NW) vom 15. Februar 2005 (GV.NW.
S. 102) in der Fassung des Ersten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes
vom 13. Juni 2006 (GV.NW. S. 270) lautet:

(4) 1Lehrerinnen und Lehrer dürfen in der Schule keine politischen, religiösen, welt-
anschaulichen oder ähnliche äußere Bekundungen abgeben, die geeignet sind, die
Neutralität des Landes gegenüber Schülerinnen und Schülern sowie Eltern oder den
politischen, religiösen oder weltanschaulichen Schulfrieden zu gefährden oder zu stö-
ren. 2Insbesondere ist ein äußeres Verhalten unzulässig, welches bei Schülerinnen und
Schülern oder den Eltern den Eindruck hervorrufen kann, dass eine Lehrerin oder ein
Lehrer gegen die Menschenwürde, die Gleichberechtigung nach Artikel 3 des Grund-
gesetzes, die Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung
<< 300 >> auftritt. 3Die Wahrnehmung des Erziehungsauftrags nach Artikel 7 und 12
Abs. 6 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen und die entsprechende Dar-
stellung christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte oder Traditio-
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nen widerspricht nicht dem Verhaltensgebot nach Satz 1. 4Das Neutralitätsgebot des
Satzes 1 gilt nicht im Religionsunterricht und in den Bekenntnis- und Weltan-
schauungsschulen.

[[ 3 ]] Infolge einer am 29. Oktober 2011 in Kraft getretenen Verfassungsän-
derung findet sich der bisherige Text des Art. 12 Abs. 6 Verf NW, auf den
sich § 57 Abs. 4 Satz 3 SchulG NW bezieht, jetzt in Art. 12 Abs. 3 Verf NW
(vgl. Art. 1 Nr. 4 Buchst. e) des Gesetzes zur Änderung der Verfassung für
das Land Nordrhein-Westfalen vom 25. Oktober 2011, GV.NW. S. 499).
[[ 4 ]] In Absatz 6 des § 57 SchulG NW ist überdies bestimmt:

(6) 1Die Einstellung einer Lehrerin oder eines Lehrers setzt als persönliches Eignungs-
merkmal voraus, dass sie oder er die Gewähr für die Einhaltung der Bestimmungen
des Absatzes 4 in der gesamten voraussichtlichen Dienstzeit bietet. 2Entsprechendes
gilt für die Versetzung einer Lehrerin oder eines Lehrers eines anderen Dienstherrn in
den nordrhein-westfälischen Schuldienst. 3Für Lehramtsanwärterinnen und Lehr-
amtsanwärter können von der Einstellungsbehörde auf Antrag Ausnahmen vorgese-
hen werden, soweit die Ausübung ihrer Grundrechte es zwingend erfordert und zwin-
gende öffentliche Interessen an der Wahrung der staatlichen Neutralität und des
Schulfriedens nicht entgegenstehen.

[[ 5 ]] Die Anwendbarkeit dieser Bestimmungen wird durch § 58 Satz 2
SchulG NW auf das sonstige an Schulen tätige pädagogische und sozialpä-
dagogische Personal erstreckt. § 58 SchulG NW lautet:

1Sonstige im Landesdienst stehende pädagogische und sozialpädagogische Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter wirken bei der Bildungs- und Erziehungsarbeit mit. 2§ 57
Abs. 4 und 6 gilt entsprechend.

[[ 6 ]] Die in § 57 Abs. 4 Satz 3 SchulG NW in Bezug genommenen Vorschrif-
ten der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen haben folgenden Wort-
laut: << 301 >>

Artikel 7

(1) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum
sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung.

(2) Die Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und
der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, zur
Verantwortung für Tiere und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, in
Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung.
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Artikel 12
…

(3) 1In Gemeinschaftsschulen werden Kinder auf der Grundlage christlicher Bildungs-
und Kulturwerte in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse und für andere religi-
öse und weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen. 2In
Bekenntnisschulen werden Kinder des katholischen oder des evangelischen Glaubens
oder einer anderen Religionsgemeinschaft nach den Grundsätzen des betreffenden
Bekenntnisses unterrichtet und erzogen. 3In Weltanschauungsschulen, zu denen
auch die bekenntnisfreien Schulen gehören, werden die Kinder nach den Grundsät-
zen der betreffenden Weltanschauung unterrichtet und erzogen.
…

II.

1. Das Verfahren 1 BvR 471/10 (Beschwerdeführerin zu I.)
[[ 7 ]] a) Die im Jahr 1971 in Deutschland geborene Beschwerdeführerin ist
türkischer Abstammung und muslimischen Glaubens; sie gehört weder
einer Moscheegemeinde noch sonst einer islamischen Gemeinschaft an.
Anders als ihre drei Schwestern trägt sie seit ihrem 17. Lebensjahr aus reli-
giösen Gründen in der Öffentlichkeit ein Kopftuch. Seit März 1999 besitzt
sie die deutsche Staatsangehörigkeit. Nach einem abgeschlossenen Studium
der Sozialpädagogik ist sie seit dem 7. Oktober 1997 beim Land Nordrhein-
Westfalen angestellt und an einer Gesamtschule in D. beschäftigt. Sie wird
dort bei der Schlichtung von Schulkonflikten – insbesondere durch Bera-
tung ausländischer Schüler und ihrer Eltern – eingesetzt und kommt mit
Schulangehörigen unterschiedlicher Nationalität und Religionszugehörig-
keit in Kontakt. << 302 >>
[[ 8 ]] Nach Inkrafttreten der in Rede stehenden gesetzlichen Bestimmungen
(§ 57 Abs. 4, § 58 Satz 2 SchulG NW) forderte die Schulbehörde die
Beschwerdeführerin auf, das von ihr bislang auch während des Dienstes
getragene islamische Kopftuch abzulegen. Dieser Aufforderung kam die
Beschwerdeführerin nach, ersetzte aber das Kopftuch durch eine rosafar-
bene handelsübliche Baskenmütze mit Strickbund, die ihr Haar, den Haar-
ansatz und die Ohren komplett bedeckt. Dies kombinierte sie mit einer Hals-
bedeckung, etwa einem gleichfarbigen Rollkragenpullover. Im Rahmen
eines Personalgesprächs ließ die Beschwerdeführerin die Frage, warum sie
diese Kopfbedeckung trage, gegenüber der Schulleiterin unbeantwortet,
bestätigte aber, dass sie das Kopftuch in der Vergangenheit aus religiösen
Gründen getragen habe.
[[ 9 ]] Die Schulbehörde erteilte der Beschwerdeführerin eine Abmahnung
und drohte ihr für den Fall unveränderten Verhaltens die Kündigung des
Arbeitsverhältnisses an. Das religiös motivierte Tragen einer kopftuchähnli-
chen Kopfbedeckung in der Schule entfalte Signalwirkung und mache reli-
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giöse Zusammenhänge für außenstehende Beobachter sichtbar. So könne
der Schulfrieden gefährdet werden. Zudem stelle es ein äußeres Verhalten
dar, das bei Schülern und Eltern den Eindruck hervorrufen könne, dass die
Beschwerdeführerin gegen die Menschenwürde, die Gleichberechtigung
von Mann und Frau nach Art. 3 GG, die Freiheitsgrundrechte oder die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung auftrete. Die Beschwerdeführerin
verstoße daher gegen § 57 Abs. 4 SchulG NW.
[[ 10 ]] b) Die Beschwerdeführerin erhob vor dem Arbeitsgericht Klage, mit
der sie die Entfernung der Abmahnung aus ihrer Personalakte verlangte.
[[ 11 ]] aa) Das Arbeitsgericht wies die Klage ab. Zur Begründung führte es
im Wesentlichen aus:
[[ 12 ]] Die Einschätzung des Landes, die Beschwerdeführerin habe durch
das Tragen der Mütze gegen das Neutralitätsgebot des § 57 Abs. 4 Satz 1
SchulG NW verstoßen und damit zugleich ihre vertraglichen Pflichten ver-
letzt, sei zutreffend. Ob darin auch ein Verhalten zu sehen sei, das bei Schü-
lern oder Eltern den Eindruck << 303 >> hervorrufen könne, dass sie gegen
die Menschenwürde, die Gleichberechtigung nach Art. 3 GG, die Freiheits-
grundrechte oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftrete
(§ 57 Abs. 4 Satz 2 SchulG NW), könne dahinstehen. Eine Sozialpädagogin,
die in der Schule dauerhaft eine Mütze trage, die Haare und Ohren vollstän-
dig umschließe, gebe damit zu verstehen, dass sie sich zur Religion des
Islam147 bekenne und sich gehalten sehe, dessen von ihr als verpflichtend
empfundene Bekleidungsvorschriften zu beachten. Hierin liege die be-
wusste, an die Außenwelt gerichtete Kundgabe einer religiösen Überzeu-
gung. Diese Bekundung sei abstrakt geeignet, die Neutralität des Landes
oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Schulfrieden zu
gefährden oder zu stören. Soweit § 57 SchulG NW hier anzuwenden sei,
sei er mit höherrangigem Recht vereinbar. Es sei Sache des demokratisch
legitimierten Gesetzgebers zu entscheiden, ob er eine großzügige Lösung
wähle, die es ermögliche, die zunehmende religiöse Vielfalt in der Schule
aufzunehmen und als Mittel für die Einübung gegenseitiger Toleranz zu nut-
zen, oder ob er wegen des größeren Konfliktpotentials in der Schule den
Weg gehe, der staatlichen Neutralitätspflicht im schulischen Bereich eine
striktere und mehr als bisher distanzierende Bedeutung beizumessen und
demgemäß auch durch das äußere Erscheinungsbild einer Lehrkraft vermit-
telte religiöse Bezüge von den Schülern grundsätzlich fernzuhalten, um
Konflikte von vornherein zu vermeiden.148

[[ 13 ]] Auch § 57 Abs. 4 Satz 3 SchulG NW verletze keine Grundrechte. Eine
unzulässige Bevorzugung christlicher Konfessionen sei mit der darin enthal-
tenen Klarstellung nicht verbunden. Der Begriff des „Christlichen“
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bezeichne in dieser Vorschrift eine von Glaubensinhalten losgelöste, aus der
Tradition der christlich-abendländischen Kultur hervorgegangene Werte-
welt, die erkennbar auch dem Grundgesetz zugrunde liege und unabhängig
von ihrer religiösen Fundierung Geltung beanspruche. Nonnenhabit und
Kippa würden vom Verbot religiöser Bekundungen in § 57 Abs. 4 Satz 1
SchulG NW ebenfalls erfasst. Insoweit sei kein Vollzugsdefizit zu verzeich-
nen, da das Land keine mit der Beschwer- << 304 >> deführerin vergleich-
bare Angestellte mit Ordenshabit oder jüdischer Kippa beschäftige.
[[ 14 ]] bb) Die hiergegen eingelegte Berufung der Beschwerdeführerin blieb
vor dem Landesarbeitsgericht erfolglos. Dieses schloss sich imWesentlichen
der Auffassung des Arbeitsgerichts an und vertiefte dessen rechtliche Aus-
führungen.
[[ 15 ]] cc) Das Bundesarbeitsgericht wies die Revision der Beschwerdefüh-
rerin zurück und führte unter anderem aus: Die Entfernung einer zu Unrecht
erteilten Abmahnung aus der Personalakte könne in entsprechender
Anwendung der §§ 242, 1004 BGB unter anderem dann verlangt werden,
wenn die Abmahnung unrichtige Tatsachenbehauptungen enthalte. Das sei
hier nicht der Fall, da die Beschwerdeführerin gegen das Bekundungsverbot
des § 57 Abs. 4 Satz 1 SchulG NW verstoßen habe. Diese Bestimmung ver-
letze kein höherrangiges Recht.
[[ 16 ]] (1) Eine religiöse Bekundung im Sinne von § 57 Abs. 4 Satz 1 SchulG
NW sei im Anschluss an die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts (Hinweis auf BVerwGE 121, 140) die bewusste, an die Außenwelt
gerichtete Kundgabe einer religiösen Überzeugung. Zur Bestimmung des
Erklärungswerts einer Kundgabe sei auf diejenige Deutungsmöglichkeit
abzustellen, die für eine nicht unerhebliche Zahl von Betrachtern naheliege.
Insbesondere komme es auf die Deutung durch Schüler und Eltern aus der
Sicht eines objektiven Betrachters an. Dabei seien alle in Betracht kommen-
den Deutungsmöglichkeiten zu berücksichtigen.
[[ 17 ]] Der religiöse Symbolcharakter getragener Kleidung müsse sich nicht
aus dem Kleidungsstück als solchem ergeben. Eine religiöse Bekundung
könne auch darin liegen, dass dem Kleidungsstück für den Träger offen-
sichtlich eine besondere Bedeutung zukomme, etwa weil es erkennbar aus
dem Rahmen der in der Schule üblichen Bekleidung falle und ausnahmslos
zu jeder Zeit getragen werde. Ein solch weitgehendes Verständnis entspre-
che dem Zweck des Bekundungsverbots. Dieses solle weltanschaulich-reli-
giöse Konflikte an öffentlichen Schulen schon im Ansatz verhindern und
die Neutralität des Landes auch nach außen wahren. Das verbiete eine Dif-
ferenzierung zwischen Kleidungsstücken, << 305 >> deren religiöse oder
weltanschauliche Motivation offen zutage trete, und solchen, deren Tragen
in der Schule immerhin einen entsprechenden Erklärungsbedarf auslöse.
[[ 18 ]] (2) Danach liege im Tragen der Wollmütze eine religiöse Bekundung.
Die Beschwerdeführerin trage zwar eine handelsübliche Mütze. Gleichwohl
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erwecke diese unter den gegebenen Umständen bei Dritten, insbesondere
bei Schülern und Eltern, den Eindruck, es handele sich um ein religiöses
Symbol, mit dem sich die Beschwerdeführerin zum Islam bekenne. Der reli-
giöse Bedeutungsgehalt ergebe sich daraus, dass die Mütze Haare, Haaran-
satz und Ohren komplett bedecke und ein stets zugleich getragener gleich-
farbiger Rollkragenpullover auch den Hals umschließe. Hinzu komme, dass
die Beschwerdeführerin das von ihr bisher aus religiösen Gründen getra-
gene Kopftuch nahtlos durch die Mütze ersetzt habe. Sie sei nicht ein ein-
ziges Mal ohne diese Kopfbedeckung in der Schule erschienen und trage die
Mütze auch bei großer Hitze und unabhängig von den Jahres- und Tageszei-
ten. Für einen objektiven Betrachter werde damit die Nähe zu einem islami-
schen Kopftuch offenbar.
[[ 19 ]] (3) Das Verhalten der Klägerin sei geeignet, die Neutralität des Landes
gegenüber Schülern und Eltern und den religiösen Schulfrieden zu gefähr-
den. Das Verbot in § 57 Abs. 4 Satz 1 SchulG NW erfasse nicht erst Bekun-
dungen, die die Neutralität des Landes oder den religiösen Schulfrieden
konkret gefährdeten oder gar störten. Das Verbot solle schon einer abstrakten
Gefahr vorbeugen, um konkrete Gefährdungen gar nicht erst aufkommen zu
lassen. Im Gesetzeswortlaut komme dies darin zum Ausdruck, dass religiöse
Bekundungen bereits dann verboten seien, wenn sie „geeignet“ seien, die
genannten Schutzgüter zu gefährden. Der Landesgesetzgeber habe ersicht-
lich darauf Bedacht nehmen wollen, dass die Schule ein Ort sei, an dem
unterschiedliche politische und religiöse Auffassungen unausweichlich auf-
einanderträfen, deren friedliches Nebeneinander der Staat jedoch zu garan-
tieren habe. Die religiöse Vielfalt in der Gesellschaft habe zu einem vermehr-
ten Potenzial von Konflikten auch in der Schule geführt. In dieser Lage sei
der religiöse Schulfrieden schon durch << 306 >> die berechtigte Sorge der
Eltern vor einer ungewollten religiösen Beeinflussung ihrer Kinder gefähr-
det. Dazu könne das religiös bedeutungsvolle Erscheinungsbild des pädago-
gischen Personals Anlass geben.
[[ 20 ]] (4) Die Regelung des § 57 Abs. 4 SchulG NW verstoße nicht gegen
höherrangiges Recht.
[[ 21 ]] (a) Das Bekundungsverbot des § 57 Abs. 4 Satz 1 SchulG NW sei
nicht verfassungswidrig. Die Regelung liege im Rahmen der Gestaltungsfrei-
heit des Landesgesetzgebers. Dieser habe die positive Glaubensfreiheit und
die Berufsausübungsfreiheit der pädagogischen Mitarbeiter hinter die staat-
liche Pflicht zur weltanschaulichen Neutralität, das Erziehungsrecht der
Eltern und die negative Glaubensfreiheit der Schüler zurücktreten lassen
dürfen, um die Neutralität der Schule und den Schulfrieden zu sichern.
Die Vermeidung weltanschaulich-religiöser Konflikte in öffentlichen Schu-
len stelle ein gewichtiges Gemeingut dar. Zu diesem Zweck seien gesetzli-
che Einschränkungen der Glaubensfreiheit rechtlich zulässig. Es sei verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn die landesgesetzliche Regelung
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religiöse Bekundungen von Lehrern in öffentlichen Schulen ohne Rücksicht
auf die Umstände des Einzelfalls untersage. Der Gesetzgeber dürfe Gefähr-
dungen des Schulfriedens dadurch vorbeugen, dass er Lehrern bereits das
Tragen religiös bedeutsamer Kleidungsstücke oder Symbole verbiete; er
müsse konfliktvermeidende Regelungen nicht an die konkrete Gefahr einer
drohenden Auseinandersetzung knüpfen.
[[ 22 ]] Das Neutralitätsgebot des § 57 Abs. 4 Satz 1 SchulG NW verstoße
nicht gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG. Es behandele die ver-
schiedenen Religionen nicht unterschiedlich. Die gesetzliche Regelung
erfasse jede Art religiöser Bekundung unabhängig von deren Inhalt. Christ-
liche Glaubensbekundungen würden nicht bevorzugt. Dies gelte auch mit
Blick auf § 57 Abs. 4 Satz 3 SchulG NW. Nach dieser Bestimmung wider-
spreche die Wahrnehmung des Erziehungsauftrags nach Art. 7 und Art. 12
Abs. 6 (heute: Art. 12 Abs. 3) der Landesverfassung Nordrhein-Westfalens
und die entsprechende Darstellung christlicher << 307 >> und abendlän-
discher Bildungs- und Kulturwerte oder Traditionen nicht dem Verhaltens-
gebot nach § 57 Abs. 4 Satz 1 SchulG NW. Gegenstand der Regelung in Satz
3 der Vorschrift sei die Darstellung, nicht die Bekundung christlicher Werte.
Bestimmte Werte darzustellen heiße, sie zu erörtern und zum Gegenstand
einer Diskussion zu machen. Das schließe die Möglichkeit der Rückfrage
und Kritik ein. Die Darstellung christlicher und abendländischer Bildungs-
und Kulturwerte sei nicht gleichzusetzen mit der Bekundung eines indivi-
duellen Bekenntnisses. Bei ihr gehe es nicht um die Kundgabe innerer Ver-
bindlichkeiten, die der Darstellende für sich anerkannt habe. Außerdem
bezeichne der Begriff des „Christlichen“ – ungeachtet seiner Herkunft aus
dem religiösen Bereich – eine von Glaubensinhalten losgelöste, aus der Tra-
dition der christlich-abendländischen Kultur hervorgegangene Wertewelt,
die erkennbar auch dem Grundgesetz zugrunde liege und unabhängig von
ihrer religiösen Fundierung Geltung beanspruche. Der Auftrag zur Weiter-
gabe christlicher Bildungs- und Kulturwerte verpflichte und berechtige die
Schule deshalb nicht zur Vermittlung bestimmter Glaubensinhalte, sondern
betreffe Werte, denen jeder Beschäftigte des öffentlichen Dienstes unabhän-
gig von seiner religiösen Überzeugung vorbehaltlos zustimmen könne.
[[ 23 ]] Die Regelung des § 57 Abs. 4 Satz 1 SchulG NW behandele die
Beschwerdeführerin auch nicht wegen ihres Geschlechts ungleich. Die Vor-
schrift verbiete religiöse Bekundungen unabhängig vom Geschlecht. Sie
richte sich nicht etwa speziell gegen das von Frauen getragene islamische
Kopftuch oder entsprechende Kopfbedeckungen.
[[ 24 ]] (b) Das Neutralitätsgebot des § 57 Abs. 4 Satz 1 SchulG NW verstoße
nicht gegen Art. 9 EMRK. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
habe entschieden, dass ein Verbot, während des Unterrichts an öffentlichen
Schulen religiöse Symbole zu tragen, eine nach Art. 9 Abs. 2 EMRK not-
wendige Einschränkung der nach Absatz 1 der Bestimmung gewährleisteten
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Religionsfreiheit eines Lehrers sei; dieses werde wegen der möglichen
Beeinträchtigung der Grundrechte der Schüler und Eltern ausgespro-
<< 308 >> chen, um die Neutralität des Unterrichts zu gewährleisten. Aller-
dings sei den Konventionsstaaten ein Beurteilungsspielraum eingeräumt.
Die Regelungen könnten entsprechend den jeweiligen Traditionen und den
Erfordernissen zum Schutz der Rechte anderer und zur Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung von Staat zu Staat verschieden sein. Auf dieser
Grundlage habe der Gerichtshof das an eine Lehrerin adressierte Verbot, an
einer Schweizer Grundschule während des Unterrichts ein islamisches
Kopftuch zu tragen, ebenso als mit der Religionsfreiheit des Art. 9 Abs. 1
EMRK vereinbar angesehen wie das generelle, nicht nur für Dozentinnen,
sondern auch für Studentinnen geltende Verbot, ein solches Kopftuch an
türkischen Hochschulen zu tragen. Darin liege keine Diskriminierung von
Frauen, wenn auch Verbotsmaßnahmen gegen Männer vorgesehen seien,
falls diese ihre religiöse Überzeugung unter den gleichen Umständen durch
das Tragen von Kleidungsstücken bekundeten.
[[ 25 ]] (c) § 57 Abs. 4 Satz 1 SchulG NW verletze als landesrechtliche Vor-
schrift nicht das bundesgesetzliche Diskriminierungsverbot des § 7 Abs. 1
AGG. Zwar könne das Bekundungsverbot zu einer unmittelbaren Benachtei-
ligung der Lehrkraft aus Gründen der Religion im Sinne von § 7 Abs. 1,
§§ 1, 3 Abs. 1 AGG führen. Eine unterschiedliche Behandlung aus religiö-
sen Gründen zur Erfüllung einer wesentlichen beruflichen Anforderung sei
nach § 8 Abs. 1 AGG aber zulässig, wenn der Zweck rechtmäßig und die
Anforderung angemessen sei. Dies sei hier der Fall.

2. Das Verfahren 1 BvR 1181/10 (Beschwerdeführerin zu II.)
[[ 26 ]] a) Die im Jahr 1977 geborene Beschwerdeführerin trat 2001 als ange-
stellte Lehrerin in ein zunächst befristetes Arbeitsverhältnis mit dem Land
Nordrhein-Westfalen ein, das später in ein unbefristetes umgewandelt
wurde. Sie ist ebenfalls Muslimin türkischer Abstammung und besitzt die
deutsche Staatsangehörigkeit. Sie erteilte an mehreren Schulen im Bereich
des Schulamts R. muttersprachlichen Unterricht in türkischer Sprache. Am
Unterricht nahmen ausschließlich muslimische Schüler teil, die diesen
Unterricht freiwillig gewählt hatten. Bei ihrer Bewerbung hatte die Be-
schwerdeführerin ein Lichtbild eingereicht, das sie mit << 309 >> Kopftuch
zeigte. Sie verrichtete ihren Dienst stets mit einem Kopftuch, ohne dass es
deswegen zu Beanstandungen kam.
[[ 27 ]] Im August 2006 wurde die Beschwerdeführerin von ihrem Schullei-
ter davon in Kenntnis gesetzt, dass das Tragen eines Kopftuchs nach islami-
schem Religionsbrauch mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen nicht
mehr vereinbar sei. Sie führte daraufhin in einer schriftlichen Stellung-
nahme aus, sie trage das Kopftuch seit ihrem zwölften Lebensjahr, und
zwar aufgrund eigenen Wunsches und aus religiöser Überzeugung.
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[[ 28 ]] Nach einer erneuten Anhörung der Beschwerdeführerin sprach das
Land Nordrhein-Westfalen im November 2006 schriftlich eine Abmahnung
aus. Darin hielt es der Beschwerdeführerin das Tragen des Kopftuchs als
Pflichtenverstoß vor und kündigte arbeitsrechtliche Maßnahmen bis hin
zur Kündigung an, falls sie nicht künftig dauerhaft ohne Kopftuch in der
Schule erscheinen sollte. Das Tragen des islamischen Kopftuchs könne den
Schulfrieden gefährden und den Eindruck hervorrufen, dass die Beschwer-
deführerin gegen die Menschenwürde, die Gleichberechtigung von Mann
und Frau nach Art. 3 GG, die Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-
demokratische Grundordnung auftrete.
[[ 29 ]] Die Beschwerdeführerin kam der Aufforderung nicht nach. Nach
Zustimmung des Personalrats erklärte das Land Nordrhein-Westfalen
daraufhin im Februar 2007 die Kündigung des Arbeitsverhältnisses zum
30. Juni 2007.
[[ 30 ]] b) Die Beschwerdeführerin ging gerichtlich zunächst gegen die
Abmahnung und später gegen die Kündigung vor. Das Arbeitsgericht wies
beide Klagen ab. Die hiergegen eingelegten Berufungen blieben vor dem
Landesarbeitsgericht erfolglos. Die Gerichte führten übereinstimmend aus,
das Tragen eines Kopftuchs im Unterricht verstoße als religiöse Bekundung
jedenfalls gegen § 57 Abs. 4 Satz 1 SchulG NW, gegen dessen Verfassungs-
mäßigkeit keine Bedenken bestünden. Auch unter Einbeziehung des § 57
Abs. 4 Satz 3 SchulG NW seien weder das Gleichheitsgebot noch die Reli-
gionsfreiheit verletzt.
[[ 31 ]] c) Die Beschwerdeführerin legte gegen beide Entscheidungen
<< 310 >> Revision ein. Das Bundesarbeitsgericht verband die Verfahren
zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung und wies die Revisionen
zurück. Die Kündigung der Beschwerdeführerin sei aus verhaltensbeding-
ten Gründen im Sinne von § 1 Abs. 2 Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
sozial gerechtfertigt. Eine Kündigung sei durch Gründe im Verhalten des
Arbeitnehmers bedingt, wenn dieser mit dem ihm vorgeworfenen Verhalten
eine Vertragspflicht – in der Regel schuldhaft – erheblich verletzt habe, das
Arbeitsverhältnis dadurch konkret beeinträchtigt werde, die zumutbare
Möglichkeit einer anderweitigen Beschäftigung nicht bestehe und die
Lösung des Arbeitsverhältnisses in Abwägung der Interessen beider Ver-
tragsteile billigenswert und angemessen erscheine.
[[ 32 ]] Eine solche Pflichtverletzung liege in dem Verstoß der Beschwerde-
führerin gegen das Neutralitätsgebot des § 57 Abs. 4 Satz 1 SchulG NW. Die-
ses habe sie durch die bewusste Wahl einer religiös bestimmten Kleidung
verletzt. Es bestehe auch nach ihren eigenen Bekundungen kein Zweifel,
dass sie das Kopftuch trage, weil sie einem von ihr als maßgeblich empfun-
denen religiösen Brauch folgen wolle. In diesem Sinne fasse auch der unbe-
fangene Beobachter das Tragen des Kopftuchs auf.
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